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Nikotin ist eine Droge, die bei zeitlich lang an-
haltendem und vor allem täglichen Genuss in
den meisten Fällen zur Einschränkung wichti-
ger Organfunktionen bis zu ihrer Zerstörung
führt. Wichtig ist hierbei die 
Dosis dieses Giftes. Die schädigende Wirkung
ist vom allgemeinen Gesundheits zustand, von
erblichen Faktoren und zusätz lichen schädi-
genden Einflüssen und Gewohnheiten, wie
z.B. Alkohol abhängig, wie bei jeder anderen
Erkrankung auch.

Nur wenige Menschen gehen mit dem Tabak
und seinen Inhaltsstoffen auch wirk -
lich als Genussmittel um, d. h. den Tabak in
wenigen Konzentrationen mit 1 bis 3 Zigaret-
ten pro Woche oder pro Tag genießen. Glei-
ches gilt für Zigarren oder das Pfeife rauchen.

Die meisten Raucher sind abhängig bzw.
süchtig. Dabei ist die Sucht nach dem „Joint“
Tabak so groß, dass der Körper wie beim
Suchtkranken signalisiert, dass er jetzt seinen
„Nikotinschub“ braucht. Die Befriedigung die-
ser Gier erfolgt meist in der Öffentlichkeit,
ohne Rücksicht auf Nichtraucher. Dieses Ver-
halten der meisten Raucher zeigt, dass ihnen
ihre Sucht gar nicht mehr bewusst wird.

In der Gesellschaft ist das Rauchen, also das
Einnehmen der Droge Nikotin in der Öffentlich-
keit im Gegensatz zu anderen Suchtmitteln le-
galisiert. Und der Staat verdient kräftig mit, ob-
wohl er zum Schluss die Rechnung bezahlen
muss mit Folgeerkrankungen der Raucher.

Die schwersten Erkrankungen bei Rauchern in
der Mundhöhle sind die verschiedensten For-
men von Krebserkrankungen. Betroffen sind
hier vor allem die Lippen, die Zunge, der Gau-
men – also die Regionen im Körper bzw. im
Mund, die zuerst mit dem Nikotin und seiner
Teerbestandteile in Berührung kommen. Wei-
terhin gehört dazu das Mundbodenkarzinom
(der Bereich unter der Zunge) und die Schleim-
haut der Wangen.

Die Behandlung durch notwendige Operatio-
nen ist sehr gravierend, da diese Eingriffe das
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Schäden der Mundgesundheit durch Rauchen

Das strickleiterähnliche Geflecht
arterieller und venöser Gefäße
sorgt für eine optimale Durch-
blutung des Zahnhalteappara-
tes. Ebenso wirken diese Gefäße
als „hydraulische Bremse“. Bei
Belas tung füllen sie sich zusätz-
lich mit Blut und verhindern,
unterstützend zur Funktion der
Sharpey’schen Fasern, die Trau-
matisierung des Alveolarkno-
chens durch die Zahnwurzel.

Gesicht – also die Visitenkarte des 
Menschen fürs Leben – und die Sprache – also
die Kommunikation mit unserem Umfeld
(wenn die Zunge betroffen ist) – gravierend
verändern können.

Schwerwiegend sind auch die Durchblutungs-
störungen. Jedem ist das Raucherbein be-
kannt, also die Zerstörung aller Blutversorgung
in den Beinen durch Nikotin und die oft ansch-
ließende Amputation eines oder beider Beine.

Im Bereich der Mundhöhle macht sich diese
Zerstörung lebenswichtiger Gefäße bemerkbar
durch die Zerstörung des Zahnhalteapparates,
des Parodontiums. Dabei handelt es sich um
eine Vielzahl von Erkrankungsmöglichkeiten
(die WHO bezeichnet ca. 20) mit verschiede-
nen Ursachen, die haupt sächlich als Infekti-

onserkrankung auftreten, hervorgerufen durch
eine Vielzahl von speziellen Krankheitserre-
gern. Wir kennen aber auch Formen von Par-
odontitis die z.B. als Folge von Nieren- und
Bluterkrankungen oder vor  allem als  Tumoren
im gesamten Körper auftreten können.

Aus der Anatomie ist bekannt, dass der Zahn
nicht nur durch die Sharpey’schen 
Fasern im Alveolarknochen elastisch „aufge-
hängt“ ist, sondern ein Strickleiterartiges Sy-
stem von Blutgefäßen den Zahn zirkulär um-
fasst und mit Nährstoffen versorgt. Zusätzlich
dient dieses System als hydraulische Bremse
bei Belastungen und verhindert die schmerz-
hafte Belastung mit dem Alveolarknochen.

Die Infektionserkrankungen des Parodonts
können heute erfolgreich behandelt werden
unter aktiver Mitwirkung der Patienten. Wer -
den diese Krankheiten nicht therapiert, kommt
es im gesamten Körper zu Gefäßverengungen.
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Untersuchungen belegen, dass an Parodontitis
erkrankte Patienten ein ca. 5fach höheres Ri-
siko für Herzinfarkt oder Schlaganfall besitzen
und die Gefahr von Frühgeburten besteht.

Das Rauchen führt zu einem trockenem Mund.
Dies bedeutet, dass der Speichel, der auch die
Funktion eines körpereigenen „Spülmittels“
für die Reinigung der Zähne und des Zahnflei-
sches hat, nicht genügend Bakterien aus dem
Mund in den Magen spült, wo sie unschädlich
sind. Es kommt zu einer vermehrten Bakteri-
enbildung und zu wesentlich verstärktem Fort-
schreiten der Erkrankungen des Zahnhalteap-
parates.

Ein Zahnarzt sieht in den meisten Fällen 
sofort an der Verfärbung der Mundschleim-
haut, ob er einen Raucher oder Nichtraucher
behandelt.

Bei einem Raucher haben die behandelnde
Zahnärztin, der Zahnarzt oder die Prophylaxe-
mitarbeiterin ganz schlechte Karten, die Par-
odontitis erfolgreich zu therapieren.

Ähnlich negativ wirken die Durchblutungs-
störungen durch Nikotin auf die Einheilung von
Implantaten. Bei starken Rauchern ist das Set-
zen und Einheilen dieser künstlichen Wurzeln
ein Risiko mit einer sehr ungünstigen Pro-
gnose.

Bei Patienten, die wenig oder keine „eigenen“
Zähne mehr besitzen, ist die gute Funktion von
Zahnersatz, der auf der Mundschleimhaut
liegt, auch abhängig vom „Gleitmittel“ Spei-
chel. Hat der Patient einen trockenen Mund,
bedingt durch Nikotin genuss, kommt es zum
Reiben des Ersat -zes auf der Schleimhaut und
schmerzhaf -ten Druckstellen.

Nikotingenuss beeinflusst weiterhin die Funk-
tion der Geschmackszellen. Sehr viele befin-
den sich davon auf der Zunge. Dabei kann sich
auf der Zungenoberfläche eine 
Art „Fell“ bilden. Die Geschmacksnerven (Ge-
schmacksknospen) wuchern, erscheinen wie
Haare, sind dunkel gefärbt. Wir sprechen von
der schwarzen Haarzunge oder mit Fachaus-
druck „lingua nigra“. Diese Erscheinung geht
wieder zurück bei Ab setzen des Nikotins. Geht
die Wucherung soweit, dass die „Haare“ den
Gaumen be rühren, kön nen sie ständigen
Brechreiz hervorrufen.

Außerdem: Raucher sind niemals Fein-
schmecker.

Dieses ganze komplizierte Gleichgewicht der
Gesundheit im Mund wird beeinflusst durch
viele Faktoren wie stark gewürzte Speisen,
mögliche Mundtrockenheit z.B. durch die ver-
schiedensten Herz-Kreislauf- Medikamente,
innere Erkrankungen wie Dia  betes Mellitus, In-

fektionserkrankungen durch die Vielzahl von

Karies- und Paro don titisbakterien, oft negative

Beeinflussung der Stabilität des Zahnhalteap-

parates durch die Pille oder hormonelle Um-

stellungen bei Schwangerschaften. Der Körper

versucht durch eigene hochkomplizierte Ab-

wehrmechanismen mit diesen „Fremdwirkun-

gen“ fertig zu werden. Also eine Schwerstar-

beit. Durch den Genuss von Nikotin wird diese

Eigenleistung in den meisten Fällen zerstört,

die Folgen sind verheerend. 

Raucherzähne sehen ekelig aus und wider-

sprechen unserem heutigen Gefühl von schö -

nem und gefälligen Aussehen, der Ästhetik.

Können Sie sich ein Titelbild einer Illustrierten

mit einer charmant lächelnden Frau oder ei-

nem gut aussehenden Mann ohne eben-

mäßige Zähne vorstellen?

Ich glaube, das kann niemand.

Raucherzähne mit dunkelbraunen Ablagerun-

gen bei einer schönen Frau, einem gut ausse-

hendem Mann?

Das stört unser Schönheitsgefühl massiv.

Nur mit sehr viel Aufwand von Seiten der

Zahnärztin oder des Zahnarztes bzw. ihrer

dazu befugten qualifizierten Mitarbeiterin sind

diese Raucherbeläge zu entfernen.

Dr. med. dent. Gottfried Wolf

Datum Ort Thema Kurs-Nr

05.06.02 Nordhausen Notfallkurs für das Praxisteam 02/042 Dipl. Med. Münther

14.06.02 Erfurt Behandlungsabläufe und Terminierung 
Wie geht es stressfrei? 02/047 Frau Brigitte Kühn

15.06.02 Erfurt Das Allroundgenie an der Rezeption 02/048 Frau Brigitte Kühn

15.06.02 Erfurt Grundlagen der Laboratoriumstechnik 02/050 FZT Jörg Teubner

Kursangebote:
Folgende Kurse für Praxismitarbeiterinnen
bzw. im Team sind noch frei. 

Bitte melden Sie sich an bei Frau Held/
Frau Westphal: � 0361/74 32-107/108

Fax 0361/74 32-150



3

Programm für
Zahnarzt helferinnen

Freitag, 22.11.2002

Seminare:

13–15.30 Uhr Dr. Ralf Rößler, Wetzlar
Aufgaben der ZMF bei der Betreuung
implantologisch versorgter Patienten

14–16 Uhr Gabriele Scharf, Erfurt
Rückenschule für Zahnarzthelferinnen

13.15 Uhr
Zahnärztliche Implantologie – 
Luxus- oder Standardtherapie?
Prof. Dr. Dr. Wilfried Schilli, Freiburg

13.45 Uhr
Strukturbiologische Grundlagen 
der Implantologie – Knochen gewebe als
Implantatlager
Prof. Dr. Roger Thull, Würzburg 

Vorverkauf 35 €

10 % Rabatt bis 15.07.2002

40 % Rabatt für Auszubildende
(nur im Vorverkauf möglich)

Tageskasse 40 €

Spezialseminare am 22.11.2002 45 €

6. Thüringer Zahnärztetag und 
6. Thüringer Helferinnentag

Internet: http://www.zae-tag.de
E-Mail: zaet-info@zae-tag.de

14.15 Uhr
Präimplantologische Diagnostik als Vor-
aussetzung für eine funktionelle und
ästhetische Versorgung
Prof. Dr. Herbert Scheller, Mainz

15.45 Uhr
Dentale Implantationen und Augmen -
tationen (Wunsch und Wirklichkeit)
Prof. Dr. Dr. Friedrich Wilhelm Neukam,
Erlangen 

16.15 Uhr
Risiken und Misserfolge in der Implan-
tattherapie – Infektion und Therapie
der Periimplantitis
Prof. Dr. Dr. Gisbert Krekeler, Freiburg

16.45 Uhr
Hoffnung auf Heilung durch Gewebe-
und Organersatz – ethische Probleme
der Forschung mit humanen Stamm -
zellen
Prof. Dr. Dr. Ludger Honnefelder, Bonn

Samstag, 23.11.2002

9.30 Uhr
Aufgaben der Zahnarzthelferinnen bei 
implantologischen Patienten
Dr. med. Robert Böttcher, Ohrdruf

10.15 Uhr
Die Allergie – eine Volks krankheit mit
rapidem Zuwachs: Was ist in der  Zahn-
arztpraxis zu berücksichtigen?
PD Dr. Kirsten Jung, Erfurt

12.00 Uhr
Abrechnung implantologisch-chirurgi-
scher Leistungen anhand klinischer Bei-
spiele
PD Dr. Georg Arentowicz, Köln

12.45 Uhr
Abrechnung der Supra konstruktion 
auf Implantaten anhand klinischer 
Beispiele
Dr. med. Andreas Wagner, Erfurt 

14.00 Uhr
Ästhetik des Gesichts und 
Behandlung von Alternsfolgen
Prof. Dr. Dr. Dieter Schumann, Jena

15.45 Uhr
Die implantat-prothetische Versorgung
des zahnlosen Oberkiefers
Prof. Dr. Dr. Hubertus Spiekermann, Aachen

16.15 Uhr
Zusammenarbeit zwischen Zahnarzt und
Zahntechniker bei der Planung und Aus-
führung implantat-prothetischer Arbei-
ten
ZTM Volker Weber, Aachen 

16.45 Uhr
Das Einzelzahnimplantat
Dr. Murat Yildirim, Aachen

17.15 Uhr
Abschluss der gemeinsamen Weiter-
bildungsveranstaltung „Implantologie
– Standard und Ausblick“
Prof. Dr. Dr. Dieter Schumann, Jena

22. bis 23.11.
2002
Messe Erfurt

22. bis 23.11.
2002
Messe Erfurt

Teilnahme am Helferinnentag – Reguläres Programm am 22./23.11.2002



Lexikon
Direktversicherung
Die Direktversicherung wird pauschal ver-
steuert. Der maximale Beitragsaufwand
beträgt. 1752 € pro Jahr. Die Beiträge sind
mit 20 Prozent pauschal zu versteuern. Die
Beiträge sind sozialversicherungsfrei,
wenn sie aus Sonderzahlungen (zum Bei-
spiel Weihnachtsgeld) finanziert werden.
Der Verwaltungsaufwand für den Arbeitge-
ber ist gering, ihm entstehen auch keine
Zusatzkosten.

Pensionskassen
Beiträge zu den Pensionskassen sind steu-
erfrei bis 4% der BBG. Die Beiträge sind
sozialversicherungsfrei bis 4% der BBG bis
einschließlich 2008. Die Leis tungen muss
der Arbeitnehmer im Al -
ter versteuern (nachgelagerte Versteue-
rung). Ge ringer Verwaltungsaufwand für
den Arbeitgeber, keine Zusatzkosten.

Pensionsfonds
Der Pensionsfonds ist eine neue Variante
der betrieblichen Altersvorsorge. Entspre-
chende Produkte befinden derzeit noch in
der Entwicklungs- bzw. Ge neh -
migungsphase. Die Beitragszahlung ist wie
bei der Pensionskasse nach § 3 Nr. 63
EStG steuerfrei bis 4% BBG und sozialver-
sicherungsfrei bis 2008. Die Kapitalanla-
gemöglichkeiten sind liberaler. Zusatzko-
sten für den Arbeitgeber, aber geringer
Verwaltungaufwand.

Unterstützungskasse
Beiträge zur Unterstützungskasse sind
steuerfrei. Bis 2008 bleiben Beiträge sozi-
alversicherungsfrei bis 4% BBG. Die Lei-
stungen zählen zu Einkünften aus nicht-
selbstständiger Tätigkeit und sind damit
steuerpflichtig (die Nutzung von Freibeträ-
gen ist möglich). Zusatzkosten für Arbeit-
geber, aber geringer Verwaltungsaufwand.

Pensionszusage
Beiträge aus einer Pensionszusage sind
steuerfrei und sozialversicherungsfrei bis
4% BBG bis zum Jahr 2008. Diese Vorsor-
geform hat bilanzielle Auswirkungen im
Unternehmen. Zusatzkosten für Arbeitge-
ber, mittlerer Verwaltungsaufwand.
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Erfurt (tzb). Teil zwei der Riesterschen Ren-
tenreform ist da: Seit Jahresbeginn greift die
gesetzlich festgeschriebene Pflicht zur priva-
ten Altersvorsorge. Was für Arbeitnehmer im
Hinblick auf staatliche Zuschüsse interessant
klingt, nimmt den Arbeitgeber nicht aus. Im
Gegenteil: Weil mit der Rentenreform zugleich
die betriebliche Altersvorsorge neu geregelt
wurde, spielt auch der Arbeitgeber eine wich-
tige Rolle bei der Alterssicherung seiner Mitar-
beiter. Und das gilt nicht nur für Großunter-
nehmen oder den öffentlichen Dienst, sondern
auch für solch kleine Unternehmen wie die
freiberufliche Zahnarztpraxis. Spätestens
wenn die Helferin ihrem Chef wegen Gehalt-
sumwandlung oder Direktversicherung auf
den Zahn fühlt, sollten sich Zahnärzte darüber
informieren, was mit „Riester zwei“ auf sie
zukommt. Es ist allerhand, wie Versicherungs-
experte Bernd Eck hard Michaelis von der Ver-
einten Krankenversicherung AG erläutert.

Rechtsanspruch auf 
Gehaltsumwandlung
Wichtigste Neuerung: Arbeitnehmer haben
seit Beginn des Jahres 2002 einen Rechtsan-
spruch auf Gehaltsumwandlung in Höhe von
maximal 4 Prozent der jeweils gel tenden Bei-
tragsbemessungsgrenze (BBG) der gesetzli-
chen Rentenversicherung. Das heißt, der
Zahnarzt ist verpflichtet, seinem Praxisperso-
nal mindestens eine Vorsorgeform anzubie-
ten! Zur Auswahl stehen folgende Möglichkei-
ten: pauschal versteuer te Direktversicherung,
Unterstützungskasse, Pen sions kas   se, Pen-
sionsfonds oder Pensionszusage. Die kon-
krete Form der Ge haltsumwandlung können
die Praxisinhaber mit ihrem Arbeitnehmer ver-
einbaren.

Dabei ist der Handlungsspielraum für den Pra-
xisbetreiber durchaus nicht unbegrenzt: Bietet
der Arbeitgeber zum Beispiel einen Pensions-
fonds oder eine Pensionskasse an, darf er die
betriebliche Altersversorgung dort ansiedeln.
Gibt es jedoch keine solche Offerte und eini-
gen sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer nicht,
kann der Arbeitnehmer verlangen, dass eine
Direktversicherung abgeschlossen wird. Im
Rahmen der Gehaltsumwandlung kann der
Angestellte weiterhin verlangen, dass seine
Gehaltsumwandlung individuell versteuert und

mit Sozialversicherungsbeiträgen belegt wird,
um in den Genuss der Zulage und gegeben-
falls des Sonderausgabenabzugs nach dem
Altersvermögensgesetz zu ge langen. 

Für Neuzusagen ab dem 01. 01. 2001 gilt:
Wird die betriebliche Altersversorgung direkt
vom Arbeitgeber finanziert, so ist Unverfall-
barkeit gegeben, wenn der Arbeit nehmer zu-
mindest 30 Jahre alt ist und die Zusage bis zu
seinem Ausscheiden mindes tens fünf Jahre
bestanden hat. Finanziert der Arbeitnehmer
die betriebliche Altersversorgung dagegen
durch Gehaltsumwandlung, tritt sofortige Un-
verfallbarkeit ein. 
Für Unter stützungskassen, Pensionszusagen
und Pen  sionsfonds besteht mit Eintritt der ge-
setzlichen Unverfallbarkeit Insolvenzschutz.
Bei Gehaltsumwandlung besteht Insolvenz-
schutz nach Ablauf von zwei Jahren. Es wird
ein PSV-Beitrag (Pensions-Sicherungs-Verein)
erhoben.

Vorteile bei
Sozialversicherung
Neben Steuervorteilen, die die Gehaltsum-
wandlung mit sich bringt, kann man zusätzlich
Beitragsfreiheit zur Sozialversicherung erzie-
len. Das gilt für die Direktversicherung, wenn
die Beiträge aus Sonderzahlungen im Rahmen
der Pauschalierungsgrenzen (hö ch s tens 1752
€ jährlich) entrichtet werden. Bei Unterstüt-
zungskasse, Pensionskasse, Pensionsfonds
und Pensionszusage darf die monatliche Bei-
tragszahlung bis maximal 4 Prozent der BBG
betragen. Allerdings hat der Gesetzgeber
diese Möglichkeit der Sozialversicherungsfrei-
heit nur noch bis einschließlich 2008 zugelas-
sen. Ab dem Jahr 2009 besteht grundsätzlich
bei allen Varianten der Gehaltsumwandlung
Sozialversicherungspflicht.

Speziell für Zahnarzthelferinnen versucht die
Bundeszahnärztekammer derzeit, bundesweit
eine einheitliche Lösung vorzubereiten.

Pensionsfonds für die Helferin
Riesterrente und Zahnärzte als Arbeitgeber 


